




























































































Hilfe bei 
Vergiftungen 

Zur Verbesserung der Unfallfeststellung und -meldung wird das bestehende 
Melde- und Benachrichtigungssystem ausgebaut. Hierfür kommen neben pri­
vaten und öffentlichen Fernsprechanschlüssen vor allem die Errichtung von 
Notrufsäulen auf allen großen Verkehrsstraßen, die Erweiterung des bestehen­
den Unfallmeldenetzes sowie die Errichtung von öffentlichen Fernsprechzellen 
in Betracht. 
Allein die Errichtung von Notrufsäulen an den Landesstraßen wird etwa 2,5 
Millionen DM kosten. 
Zur Verbesserung der ersten Hilfe am Unfallort wird die Ausbildung in der 
Ersten Hilfe intensiviert. Das Land wird sich über den Bundesrat dafür ein­
setzen, daß jeder Erwerber des Führerscheins vorher einen Kurs in Erster Hilfe 
mit Erfolg besucht hat. 
Den praktischen Ärzten soll die Anschaffung des bei der Polizei vorhandenen 
Unfallkoffers empfohlen werden (vgl. S. 31); das Land wird einen Teil der An­
schaffungskosten übernehmen. 
Im kommenden Jahre werden 20 „fahrbare Unfallhilfsstellen" angeschafft. Jede 
Unfallhilfsstelle besteht aus einem Anhänger, der mit allen für die Erstbehand­
lung erforderlichen Geräten ausgestattet ist. Der Anhänger kann an jeden Pkw 
angehängt werden. Er eignet sich insbesondere für die Erstbetreuung bei größe­
ren Unfällen. 
Um die Überführung des Verletzten in ärztliche Behandlung zu beschleunigen, 
werden weitere Unfalltransportfahrzeuge angeschafft; darüber hinaus sollen 
nach und nach alle Fahrzeuge mit Sprechfunkanlagen ausgestattet werden. 
Die ärztliche Versorgung des Unfallverletzten wird durch die Errichtung wei­
terer chirurgischer Abteilungen in allen Krankenhäusern verbessert. An Schwer­
punkten des Straßenverkehrs sollen weitere Spezialkrankenhäuser für die Un­
fallhilfe eingerichtet werden. 

Unter den Todesursachen im Kleinkindesalter nimmt der Unfall die erste 
Stelle ein. 40 v. H. dieser tödlichen Unfälle im Alter zwischen 1 und 3 Jahren 
sind auf Vergiftungen, besonders im Haushalt, durch Medikamente zurückzu­
führen. 
Das Bundesgesundheitsamt in Berlin hat eine Dokumentations- und Informa­
tionszentrale für Vergiftungen eingerichtet, die die Aufgabe hat, Länderzen­
tralen mit Informationsmaterial zu versorgen, insbesondere sie darüber zu 
unterrichten, welche Behandlung bei einer bestimmten Vergiftung einzusetzen 
hat. 
Die Länderzentralen sollen neben der Information der Krankenhäuser und 
Ärzte auch die Behandlung von Vergiftungen im örtlichen Bereich übernehmen 
und sind daher bei größeren Kliniken eingerichtet. In Rheinland-Pfalz wurde 
bei den Universitätskliniken in Mainz eine Entgiftungs- und Informations­
zentrale, die über die notwendige Ausstattung zur Behandlung von Entgiftungs­
fällen einschließlich einer elektronischen Überwachungsanlage und über „Inten­
siv-Pflegebetten" verfügt. 
Zwei weitere Entgiftungszentralen sollen in Ludwigsha'l'en und in Koblenz 
demnächst ihre Tätigkeit aufnehmen. 
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Der Sport in Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalz 
vorn 
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Als Argumente für eine Sportförderung großen Stils werden allgemein Zivilisa­
tionskrankheiten und -schäden wie Herz- und Kreislauferkrankungen usw. ge­
nannt. Der Sport ist also zur Gesunderhaltung nicht nur der Jugend, sondern 
aller Altersstufen der Bevölkerung von unschätzbarem Wert. Wir sollten ihn 
aber nicht nur als Therapie gegen Krankheiten betrachten, sondern ihn auch 
deshalb für förderungswürdig finden, weil durch ihn die Freude am Spiel, an 
der Bewegung, an der körperlichen Leistung und Ertüchtigung schon frühzeitig 
geweckt und unterstützt werden kann. 

Das Land Rheinland-Pfalz steht in der Leistung für die Sportförderung im 
Kreise der übrigen Bundesländer mit an vorderster Stelle. Allein im Jahr 1966 
betrugen die Gesamtaufwendungen des Landes für die Schaffung neuer Er­
holungs-, Spiel- und Sportanlagen sowie für die Förderung des Schul- und 
Feriensports über 26 Millionen DM. Wir erkennen die hervorragende Arbeit der 
dem Gemeinwohl dienenden Sportverbände und -vereine gerne an. Mit einer 
jährlichen Zuwendung an die Sportorganisationen in Höhe von rund 7 Millionen 
DM unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die vorbildliche Arbeit dieser Sport­
verbände. Hinzu kommen noch erhebliche Landeszuschüsse für den Bau ver­
einseigener Sportanlagen. 
Über 1/ 2 Million Bürger unseres Landes sind Mitglieder in Turn- und Sport­
vereinen und von Jahr zu Jahr wachsen die Mitgliederzahlen an. So gestalten 
die freien Sportorganisationen mit einer großen organisatorischen Leistung und 
im täglichen ideellen Einsatz unzähliger freiwilliger Helfer das sportliche Leben 
in Rheinland-Pfalz. 

Goldener Plan in Rheinland~Pfalz 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wirken der Sport­
organisationen, für eine Ausweitung des allgemeinen Sportbetriebes und die 
geordnete Durchführung der schulischen Leibeserziehung ist die Schaffung 
ausreichender Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen, wie sie der „Goldene Plan" 
vorsieht. 
Mit dem Goldenen Plan sollen durch eine den Grundsätzen des Landesplanungs­
gesetzes entsprechende Gesamtplanung und durch eine systematische Förde­
rung - sinnvoll über das ganze Land verteilt - die notwendigen Anlagen für den 
Schul- und Vereinssport sowie familiengerechte öffentliche Spiel- und Frei­
zeitanlagen gebaut werden. 
Eine zu Beginn des Jahres 1966 durchgeführte Erhebung ergab in den 2 920 Ge­
meinden unseres Landes folgenden Bestand an Erholungs-, Spiel- und Sport­
anlagen: 
1 078 Gymnastik-, Turn- und Sporthallen in 652 Gemeinden, 

53 Schwimmhallen (einschl. Lehrschwimmhallen) in 42 Gemeinden, 
208 Freischwimmbäder in 186 Gemeinden, 

2 495 Sportplatzanlagen (einschl. Schulsportplätze) in 1 755 Gemeinden, 
1 383 öffentliche Kinder- und Jugendspielplätze in 570 Gemeinden, 
1 386 Spezialsportanlagen in 668 Gemeinden. 



Leitplan 

Koordinierung 

Davon konnten mit finanzieller Hilfe des Landes in den Jahren 1961 bis 1965, 
also den ersten fünf Jahren des Goldenen Plans 
224 Gymnastik-, Turn- und Sporthallen, 
282 Sportplatzanlagen (einschl. Schulsportplätze) , 

51 Freischwimmbäder, 
11 Hallenschwimmbäder, 
16 Lehrschwimmhallen, 
74 Spezialsportanlagen = zusammen 658 Anlagen errichtet werden. 

Das Land hat von 1961 bis 1967 für den Goldenen Plan insgesamt 97 099 000 DM 
bereitgestellt und damit die von der Deutschen Olympischen Gesellschaft bei der 
Proklamierung des Goldenen Planes ausgesprochenen Erwartungen voll erfüllt. 
Trotz dieser enormen Leistungen des Landes und des vorbildlichen Einsatzes 
vieler Städte und Gemeinden und der meisten Landkreise bleibt immer noch 
ein Fehlbestand. 
Für eine sportgerechte und wirtschaftlich vertretbare Verwirklichung des Gol­
denen Planes sowie für eine richtigere der Sportplanung und Landschaftspflege 
gerecht werdende Einordnung der meist großflächigen Anlagen in das Land­
schaftsbild und vor allem auch zur Sicherstellung des notwendigen Geländes ist 
die Erstellung von alle Anlagen umfassenden „Leitplänen zum Goldenen Plan" 
durch die Kreise und Städte unerläßlich. 
Ebenso wichtig ist aber auch, daß die staatliche Förderung aller Erholungs-, 
Spiel- und Sportanlagen nach den gleichen Planungs- und Förderungsgrund­
sätzen erfolgt, um eine einheitliche und sinnvolle Verwirklichung des Goldenen 
Plans zu erreichen. Hierzu halten wir den Erlaß „Allgemeine Landesrichtlinien 
zum Goldenen Plan", die für alle Landesbehörden verbindlich sind, für geboten. 

Forderungen der CDU zur Sportförderung in Rheinland~Pfalz 
Auf Grund ihrer politischen Verantwortlichkeit für das Land und seine Bürger 
und aus der Erkenntnis, daß der Sport mit seinen vielfältigen Formen des fro­
hen Spiels, der erholsamen Leibesübungen und des fairen· Wettkampfs einen 
hohen Beitrag zum persönlichen Wohlbefinden und zu einem harmonischen 
Gemeinschaftsleben zu leisten vermag - ja, für die Volksgesundheit und die 
Jugenderziehung schlechthin unentbehrlich ist -, hat die CDU zur Sportförde­
rung in Rheinland-Pfalz folgende Vorstellungen und Forderungen: 

1. Die Schaffung von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen im Sinne des Gol­
denen Planes ist als wesentliche Voraussetzung für den Schul- und Vereins­
sport und für die Möglichkeit einer sportlichen Freizeitbetätigung aller Bür­
ger systematisch fortzusetzen und mit ausreichenden Mitteln und nach ein­
heitlichen Grundsätzen durch das Land zu fördern. 

2. Die Leibeserziehung der Jugend innerhalb und außerhalb der Schule bedarf 
der besonderen Förderung. Die schulische Leibeserziehung muß bei allen all­
gemeinbildenden Schulen so schnell wie möglich nach den Empfehlungen der 
Kultusminister der Länder ausgebaut werden. Dazu ist neben der Bereit­
stellung der erforderlichen Sportanlagen auch ein ausreichender Einsatz von 
sportfachlich geschultem Lehrpersonal notwendig. Alle Versäumnisse in der 
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Leibeserziehung der Jugend wirken sich verhängnisvoll auf die allgemeine 
Lebenstüchtigkeit aus. Andererseits macht sich hier jede richtig investierte 
Mark in vielfältiger Weise bezahlt. 

3. Die Ausbildung von Sportlehrern und Sportlehrerinnen am Staatlichen Hoch­
schulinstitut für Leibeserziehung in Mainz und am Pädagogischen Fachinsti­
tut in Rengsdorf sollte verstärkt fortgesetzt werden. Außerdem ist das Staat­
liche Hochschulinstitut als allgemeine Ausbildungsstätte für Sportübungs­
leiter und als Sport-Leistungszentrum auszubauen. 

4. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz und die ihm angeschlossenen Organi­
sationen sind weiterhin in ausreichender Weise und unter Beachtung der 
organisatorischen und zahlenmäßigen Entwicklung mit Landesmitteln zu för­
dern. - Aus sportlichen und wirtschaftlichen Erwägungen sollte eine organi­
satorische Konzentration auf Landesebene auch für Sportfachverbände ange­
strebt werden. 

5. Zur Sicherung einer richtigen Gesundheitsführung und Gesundheitserziehung 
im Sport und zur Aufklärung der Bevölkerung über den gesundheitlichen 
Wert sinnvoll betriebener Leibesübungen sollte der Sportärzteverband 
Rheinland-Pfalz wirkungsvoll organisatorisch und personell ausgebaut und 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Sportärzteverband, Sportbehörden, 
Schulbehörden und Sportorganisationen herbeigeführt werden. 
Der Versehrtensport einschließlich der sportärztlichen Betreuung haltungs­
geschädigter Kinder und Jugendlicher ist gesondert zu fördern. 

6. Die Landesorganisation der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), 
die sich neben der Unterhaltung von Rettungsstationen auch mit der Aus­
bildung der Bevölkerung - insbesondere der Jugend - im Schwimmen und 
Rettungsschwimmen befaßt, sind in ihrer hervorragenden Arbeit an der 
Volksgesundheit und im Dienst am Mitmenschen vom Land ideell und finan­
ziell zu unterstützen. 

7. Die Bundesjugendspiele und vor allem die Jugendsportfeste in den Kreisen 
und Städten haben sich in der Hiniührung der Jugend zum Sport und zu sport­
lichem Wettkampf bewährt. Sie sollten daher mit verstärktem Einsatz der 
zuständigen staatlichen, kommunalen und verbandlichen Stellen fortgeführt 
werden. 

8. Die staatliche Sportförderung in Rheinland-Pfalz sollte im Interesse des 
Sportbundes, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und zur Erreichung 
eines sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatzes der staatlichen Förde­
rungsmittel weitgehend bei einem federführenden Ministerium konzentriert 
werden. Zu ihrer vollen Wirksamkeit ist es notwendig, daß diese Konzen­
tration der behördlichen Zuständigkeiten im Sport auch bei den Bezirks­
regierungen sowie bei den Kreis- und Stadtverwaltungen fortgesetzt wird. 



Aktion Sorgenkind 

Heime und 
Sonderschulen 

Tagesstätten 

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat sich die Landesregierung in einer Initiative 
der körperlich und geistig behinderten Kinder besonders angenommen. In einem 
Sofortprogramm wurden Maßnahmen getroffen, um die Situation dieser „Sor­
genkinder" zu verbessern. Die CDU hat sich dabei von dem Gedanken leiten 
lassen, daß gerade bei diesen Sorgenkindern die Früherfassung und die sofor­
tige Hilfe notwendig sind, weil sonst Schäden entstehen können, die später 
nicht mehr gutzumachen sind. Daher hat die „Aktion Sorgenkind" in Rheinland­
Pfalz einen besonderen Platz unter den Schwerpunktaufgaben der Politik. 
Nach den Schätzungen gibt es in Rheinland-Pfalz 

1 300 Kinder bis zu 6 Jahren, 
2 000 Kinder von 6 bis 15 Jahren, 
1 300 Jugendliche von 15 bis 21 Jahren, 

die als körperbehindert gelten. 
Die Aktion Sorgenkind der Landesregierung geht davon aus, daß zu den schon 
bestehenden Heimen für körperbehinderte Kinder in Engers, Eisenschmitt, Bad 
Kreuznach, St. Goarshausen, Koblenz (2) und Landau Sondertagesstätten in 
Kaiserslautern, Ludwigshafen, Pirmasens, Trier und Worms eingerichtet werden 
müssen. In Mainz wird in Kürze eine Sonderschule dieser Art eingerichtet wer­
den. Die Einrichtung weiterer Sonderschulen im Raum Kaiserslautern, Kusel, 
Zweibrücken und Pirmasens wird zur Zeit geprüft. Eine Sonderschule in Engers 
ist ebenso geplant wie die Angliederung einer Sonderschule an die Tagesstätte 
in Landau. Geplant ist außerdem, an ein schon bestehendes Heim ein Gymna­
sium für körperlich behinderte Jugendliche anzugliedern. 
Ahnliche Maßnahmen für sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte und sprach­
behinderte Kinder sind zu den bereits bestehenden Einrichtungen in Rhein­
land-Pfalz geplant. 
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die als geistig behindert gelten, wird 
mit etwa 3 500, das sind 0,1 v. H. der Bevölkerung, angegeben. Auch hier be­
stehen bereits in vielen Städten und Gemeinden Tagesstätten, Beschützende 
Werkstätten, Anlernwerkstätten und Sonderschulen wie in Bad Kreuznach, 
Frankenthal, Germersheim, Idar-Oberstein, Kaiserslautern, Kirn, Koblenz, 
Landau, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt, Pirmasens, Speyer, Trier, Wissen und 
Worms. Heime, die geistig behinderte Kinder aufnehmen, sind in Bad Kreuznach, 
Kühr-Niederfell, Montabaur, Bergnassau-Scheuern, Landstuhl und Rockenhau­
sen vorhanden. 
Nach den Plänen der Landesregierung sollen zu den bestehenden 16 Tages­
stätten weitere elf Einrichtungen hinzukommen. Sie sind für die Gebiete Ahr­
weiler, Alzey/Bingen, Bitburg/Prüm, Bernkastel, Cochem/Zell, Loreleykreis/ 
Unterlahnkreis, Mayen/Neuwied, Oberwesterwaldkreis/Unterwesterwaldkreis, 
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Rockenhausen/Kirchheimbolanden, Wittlich/Daun und Zweibrücken-Stadt und 
-Land geplant. 
Der Finanzbedarf für die Aktion Sorgenkind, das heißt für alle der Fürsorge 
des Landes obliegenden körperbehinderten, blinden, sehbehinderten, gehör­
losen und schwerhörigen sowie geistig behinderten Kinder wird mit 26,9 Mil­
lionen DM für das Land angegeben. Nach der Meinung der CDU kommt diesen 
Aufgaben aber eine besondere Dringlichkeit, das heißt auch ein vorderer Rang 
in den künftigen Schwerpunktaufgaben des Landes zu. 



Altenhilfe Rheinland-Pfalz 

Verstärkte 
Altenhilfe ist 
notwendig 

Der Altenplan 

Heimplätze 

Altenerholung 

Die Bevölkerungsentwicklung in den letzten 100 Jahren und insbesondere in den 
letzten Jahrzehnten hat gezeigt, daß sich der Aufbau der Bevölkerung in den 
Industriestaaten wesentlich verändert. Im Jahr 1860 lag das Durchschnittsalter 
noch bei 38 Jahren. Es stieg von 42 Jahren im Jahre 1900 auf 65 Jahre im 
Jahre 1960. 
In Rheinland-Pfalz hat sich der Anteil der über 65jährigen an der Gesamtbe­
völkerung von 4,4 v. H. im Jahre 1900 über 9,4 v. H. im Jahre 1950 auf 10,5 v . H. 
im Jahre 1961 erhöht. 
Hinzu kommt, daß die Mehr-Generationen-Familie heute keine Selbstverständ­
lichkeit mehr ist. Mit dem Wandel der Gesellschaft zur Industriegesellschaft 
hat sich die Familie als homogenes Gebilde mehrerer Generationen verändert. 
Dem muß die Politik Rechnung tragen. 
Der Anteil derjenigen Mitbürger über 65 Jahre, die in Rheinland-Pfalz auf 
zusätzliche Leistungen der Sozialhilfe angewiesen waren, hat sich von 10 387 im 
Jahre 1963 auf 10 695 im Jahre 1964 erhöht und steigt laufend weiter, während 
sich umgekehrt die Gesamtzahl der Sozialhilfeempfänger (u. a. durch steigenden 
Wohlstand) in Rheinland-Pfalz stark verringert. 
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat daher einen Plan für die Alten­
hilfe in Rheinland-Pfalz vorgelegt in der Erkenntnis, daß die Sorge um ältere 
Mitbürger in den nächsten Jahren ein vordringliches sozialpolitisches Anliegen 
ist. Entsprechend dieser Erkenntnis sind auch die finanziellen Aufwendungen 
für die Altenhilfe wesentlich gestiegen. Sie betrugen im Etat 1961 500 000 DM, 
im Haushaltsansatz 1965 bereits acht Millionen DM. 
Es sind aber weitere Anstrengungen notwendig, um die Altenhilfe in Rhein­
land-Pfalz sachgerecht zu verwirklichen. Wichtigstes Problem ist die Schaffung 
von Heimplätzen. Nach den Berechnungen der Landesregierung werden bis zum 
Jahr 1974 rund 28 000 Heimplätze benötigt werden. 
Das bedeutet für die Politik die Aufgabe, bis zu diesem Zeitpunkt 15 000 neue 
Plätze zu schaffen. In Geld ausgedrückt bedeutet das eine Gesamtaufwendung 
der Träger von 500 Millionen DM, an denen das Land nach den bestehenden 
Richtlinien mit 170 Millionen DM beteiligt ist. Hinzu kommen notwendige Aus­
gaben für die Renovierung und Modernisierung bereits bestehender Häuser, 
deren Gesamtkosten in dem Plan der Landesregierung mit 50 bis 60 Millionen 
DM geschätzt werden, wovon das Land 25 bis 30 Millionen DM übernimmt. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den der Plan der Landesregierung hinweist, 
ist die Altenerholung, ihrem Charakter nach eine Aufgabe der örtlichen Träger, 
entsprechend den Richtlinien bei einem angenommenen dreiwöchigen Erho­
lungsaufenthalt für 5 000 Altbürger durch das Land mit jährlich 500 000 DM an 
Zuschüssen zu unterstützen. 
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Besonderer Wert muß auf das notwendige Personal gerichtet werden. Hier sieht 
der Plan vor, daß hauptberufliche Altenpflegerinnen einen monatlichen Landes­
zuschuß von 125 DM erhalten. Besonderes Augenmerk wird auf die Aus- und 
Fortbildung dieser Kräfte durch das Land gelegt werden. 
Der vorgelegte Altenplan ist in sich fexibel, das heißt er nimmt auf die finan­
zielle Lage in Bund, Ländern und Gemeinden im zeitlichen Ablauf Rücksicht. 
Die Landesregierung betont aber ihre Bereitschaft, den großen und wichtigen 
Aufgaben der Fürsorge für die alten Menschen einen entsprechenden Platz in 
der Rangordnung gesetzlicher Maßnahmen und unter den anderen Schwerpunkt­
aufgaben des Landes zu geben. 



Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

Hoher Anteil 
an Landbe­
völkerung 

Aufstockung 
der Vollerwerbs­
betriebe 

Gesamtbevölkerung und Landbevölkerung 

Rheinland-Pfalz zählt eine Bevölkerung von 3,58 Millionen Einwohnern auf 
einer Fläche von fast 20 000 qkm. Die Bevölkerungsdichte liegt bei rund 177 
Einwohnern je Quadratkilometer (im Bundesgebiet bei 235, in Nordrhein-West­
falen bei 4·a1 ). 
Von al~en Bundesländern weist Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil an länd­
licher Bevölkerung auf. 40 v. H . der Gesamtbevölkerung leben in Gemeinden 
bis zu 2 000 Einwohnern. Der Anteil der Gemeinden unter 2 000 Einwohnern 
liegt bei 91 v. H. der Gesamtzahl der Gemeinden (im Bundesgebiet bei 70 v. H.). 
Nach der neuesten Arbeitskräftestatistik sind insgesamt 372 800 Personen in den 
115 200 landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betrieben tätig (rund 10,3 v. H. 
der Gesamtbevölkerung von Rheinland-Pfalz und 21 v. H. der Erwerbsbevölke­
rung). Diese Arbeitskräfte verteilen sich auf 72,8 v. H. hauptberuflich und 27,2 
v. H. nebenberuflich geleitete Betriebe. 86 v. H. der in der Landwirtschaft Täti­
gen sind familieneigene Arbeitskräfte, 14 v. H. familienfremde Arbeitskräfte. 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Im Jahre 1949 wurden in Rheinland-Pfalz 210 000 Betriebe über 0,5 ha land­
wirtschaftlicher Nutzfläche (LN) bewirtschaftet, 1960 waren es nur noch 169 000. 
In den folgenden fünf Jahven verringerte sich ihre Zahl weiter auf 144 000. Die 
Zahl der Betriebe zwischen 0,5 und 2 ha, die für den Markt erzeugen und die 
Zahl derjenigen Betrieb über 2 ha LN liegt bei 115 200. Im gleichen Zeitraum 
von 1949 bis 1965 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen 10 und 
50 ha von 17 000 auf 27 000 angestiegen. 
Rheinland-Pfalz war das erste Bundesland, daß sich an Hand sogenannter land­
wirtschaftlicher Richtgrößen einen genauen Überblick über Bestand und Ziel 
der Größe landwirtschaftlicher Betriebe verschafft hat. 

Flurbereinigung Seit Beginn der Maßnahmen zur Flurbereinigung wurden insgesamt 785 000 ha 
flurbereinigt. 
An Förderungsmitteln wurden von 1956 bis (einschließlich) 1966 231 ,5 Millionen 
DM Bundesbeihilfen, 22,3 Millionen DM Bundesdarlehen, 68,8 Millionen DM 
Landesbeihilfen und 7,2 Millionen DM Landesdarlehen, d. h. insgesamt 330 Mil­
lionen DM1 in Rheinland-Pfalz eingesetzt. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden auf dem Gebiet der ländlichen Siedlung 
und der sonstigen Maßnahmen zur Strukturverbesserung 2 886 Aussiedlungen 
vorgenommen und im Rahmen der Eingliederung von Heimatvertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlingen 2 670 Vollbauernstellen und 6 675 ·Nebenerwerbsstellen 
errichtet. Außerdem wurden 2 545 Land- und Forstarbeiterstellen zur Seßhaft­
machung des Berufsstandes angesiedelt. 
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Produktionsschwerpunkte 

Hinsichtlich ihrer Erzeugung verteilen sich die Betriebe von Rheinland-Pfalz 
in folgende Gruppen: 

1. Wein b au betriebe der Ebene und der Flußtäler. 40 v. H. aller Landwirt­
schaftsbetriebe in Rheinland-Pfalz betreiben Weinbau. In 25 v. H. aller Be­
triebe liegt sogar der Schwerpunkt im Rebenanbau. 

2. Landwirts c h a f t 1 ich e Betriebe mit recht guten Bodenverhältnissen 
der Niederungen und intensiven S o n der k u 1 tu r e n. 

3. Landwirtschaftliche Betriebe der Höh e n gebiete vorwiegend flächenarm, 
mäßige Bodengüte und ungünstige Klimaverhältnisse. 40 bis 45 v. H. der Fläche 
zählen zu von der Natur benachteiligten Gebieten. 
Das Schwergewicht der Produktion liegt in der Veredelung in Form von 
Milch und Fleisch. 

4. 750 000 ha des Landes Rheinland-Pfalz sind b e w a 1 de t, das sind rund 
37 v. H. der Gesamtfläche. 

Dazu im einzelnen: 
Der Weinbau 
Eine führende Stellung innerhalb des Rebenanbaus der Bundesrepublik nimmt 
der Weinbau von Rheinland-Pfalz hinsichtlich seiner Qualität und seiner Spe­
zialitäten ein. 70 v. H. des gesamten Ertragsreblandes der Bundesrepublik liegen 
in Rheinland-Pfalz. Die Mosterträge des Landes schwankten in den Jahren 
1960 bis 1965 zwischen 3 und 5 Millio~en hl (im Bundesgebiet zwischen 3,5 und 
7,4 Millionen hl). 
Der Umfang der Rebfläche beträgt in Frankreich rund das 20fache und in 
Italien das 24fache der Gesamtrebfläche des Bundesgebietes. Die gesamten 
Weinerträge liegen sowohl in Frankreich als auch in Italien elfmal so hoch wie 
in Westdeutschland. Je Hektar Anbaufläche werden in der Bundesrepublik fast 
doppelt soviel Wein wie in Frankreich und mehr als die Hälfte wie in 
Italien geerntet. Die Unkosten im Rebenanbau liegen auf Grund der starken 
Hanglagen in der Bundesrepublik drei- bis viermal so hoch wie in den beiden 
genannten Nachbarländern. Unsere Weinverarbeitungs- und Kellereitechnik 
gilt als die modernste in der Welt. Auf Grund der strengen Weingesetzgebung 
ist der Verbraucher des deutschen Weines gegenüber unliebsamen Verfälschun­
gen geschützt. 
Der rheinland-pfälzische Wein genießt wegen seiner hochwertigen Speziali­
täten eine einzigartige Stellung in der Welt. 
Die Rebenkultur hat als Folge der Realteilung unter einer starken Flurzersplit­
terung zu leiden. Die Umstellung auf reblausfeste Unterlagen verursacht dem 
Weinbau hohe Kosten. Sie geht auf Grund des Weinbergaufbaugesetzes weit­
gehend mit der Flurbereinigung einher. 28 000 ha sind bereits auf reblausfeste 
Pfropfreben umgestellt worden. Annähernd die Hälfte der Fläche ist noch zu 
sanieren. 



Die Sonderkulturen 
26 600 Gartenbau- Die Rationalisierung des Gartenbaus wird seit zehn Jahren intensiv vorange­
betriebe trieben. Zur schnelleren Eingliederung der einheimischen Gartenbaubetriebe 

in die EWG hat der Landtag von Rheinland-Pfalz auf Vorschlag der Regierung 
1960 einen Mehrjahresplan zur Entwicklung und Förderung des Gartenbaus 
verabschiedet. 

Standortgemäße 
Veredelungs­
wirtschaft 
Schwerpunkt 
Milch- und Rind­
fleischerzeugung 

1000000 t 
Milchproduktion 
Produktivitäts­
steigerung der 
Milcherzeugung 

Unter Einsatz von Zuschüssen wurden aus dem Mehrjahresplan 5 600 Anlagen 
und Einrichtungen des Gartenbaus gefördert. Unter diesen sollen nur Hoch­
glasanlagen und Heizungsanlagen mit automatischer Regelung erwähnt werden, 
die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Der Intensivgartenbau wurde 
in den letzten fünf Jahren mit etwa 3,5 Millionen DM Landesmitteln unter­
stützt. Rund 26 600 gartenbauliche Sonderkulturbetriebe tragen erheblich zu der 
heimischen Produktion an Frühobst, Frühgemüse und Baumschulgewächsen 
bei. 
Es ist eine hohe Produktionsleistung festzustellen. Zur Zeit bestehen 19 Er­
zeugergroßmärkte für Obst und Gemüse zum Teil auf engem Raum. Eine Kon­
zentration auf sieben Versteigerungsmärkte wird angestrebt. Entscheidender 
Wert wird auf eine weitere Steigerung der Qualität gelegt. 
Die rheinland-pfälzischen Sonderkulturbetriebe verfügen über eine ausgezeich­
nete klimatische und bodenmäßige Anbaugrundlage für Sonderkulturen (Tabak, 
Gartenbau, Braugerste usw.). Die großen Ballungszentren der Bevölkerung des 
Rhein-Main-Gebietes und des Ruhrgebietes bieten sehr gute Absatzchancen für 
die heimischen Sonderkulturen. Diesen Zweig sinnvoll zu fördern, ist besonders 
wichtig im Hinblick auf die Konkurrenz zu den Nachbarstaaten, die ihre Inten­
sivkulturen erheblich ausweiten und auf dem westdeutschen Absatzmarkt im­
mer stärker vordringen. 

Die Veredelungswirtschaft 
In den Höhengebieten liegt das Schwergewicht in der Viehwirtschaft. Hier 
zeichnet sich eine Verstärkung der Milchviehhaltung um etwa 10 bis 15 v. H. 
ab, während sie in der Rheinebene zurückgeht. Der Anteil des Grünlandes hat 
in den letzten 15 Jahren in den Höhengebieten (Regierungsbezirk Koblenz, 
Trier, Montabaur) um etwa 5 v. H. zugenommen, in Rheinhessen dagegen um 
40 v. H. abgenommen. Die Zahl der Kühe ist in Rheinhessen um 43 v. H., die 
Milcherzeugung aber nur um 21 v. H. im gleichen Zeitraum zurückgegangen, 
während die Milchleistung je Kuh und Jahr um 38 v. H. höher liegt als 1950. 
Die Zahl der nur zur Milchgewinnung gehaltenen Kühe liegt heute bei 285 000. 
Die Zahl der Milcherzeugungsbetriebe ist seit dem Jahre 1952 in Rheinland­
Pfalz von rund 152 000 auf rund 85 000 zurückgegangen. Während die Zahl der 
Milchkühe im gleichen Zeitraum um 70 000 Stück zurückging, stieg die Milch­
produktion um 260 000 t auf fast 1 000 000 t an. 
Der durchschnittliche Milchertrag je Kuh hat sich im Laufe der Jahre konti­
nuierlich vergrößert. Der Landesdurchschnitt liegt nun bei 3 262 kg pro Kuh, 
bei den unter Leistungskontrolle stehenden Tieren bei 3 894 kg je Kuh. Die 
unter Leistungskontrolle stehenden und nur zur Milchgewinnung gehaltenen Kühe 
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tragien zu einem stetigen Aufschwung der rheinland-pfälzischen Milchwirt­
schaft bei. 
Für die Schweinefleischerzeugung bestehen gute Absatzmöglichkeiten nach der 
Schaffung von modernen Verwertungsbetrieben. Der Zusammenschluß in Er­
zeugerringen trägt zur Verbesserung der Futterverwertung, des Fleischbil­
dungsvermögens und der Fleischqualität bei. 
Der Hühner bestand nahm um 7,6 v. H. im Vergleich zu 1964 zu und zählt 
einen Bestand von 4,3 Millionen Tieren. Die Legeleistung stieg von 1964 zum 
Jahre 1965 um 9,2 v. H . Für Rheinland-Pfalz ergab sich 1965 eine Gesamterzeu­
gung von 658 Millionen Eiern mit einer Produktionszunahme von 55 Millionen 
Stück gegenüber 1964. 
Die Rationalisierung von Produktion und Absatz der Mi 1 c h gehört zu den 
wichtigsten Aufgal::ien der rheinland-pfälzischen Agrarpolitik. - Die Struktur 
des Molkereiwesens ist seit 1958 erheblich verbessert worden. Zusammen­
schlüsse von Molkereibetrieben, Arbeitsteilung (Umwandlung in Nebenbetriebe 
und Rahmstationen) und Fusionen führten zur Rationalisierung der Milch­
wirtschaft. 
Konzentration und Rationalisierung der Molkereiwirtschaft haben im Einklang 
mit der Steigerung der Qualität der Erzeugnisse die Brutto- und Nettoverwer­
tung der Molkereiprodukte erheblich verbessert und zu einer Mehrauszahlung 
an den Bauern für die Milchanlieferung beigetragen. Diese Bemühungen wer­
den einschließlich der Maßnahmen zur innerbetrieblichen Rationalisierung wei­
tergeführt. Am Ende einer längeren Konzentrationsphase wird eine Zahl von 
etwa 50 Molkereien für Rheinland-Pfalz erwartet. 
Die Erfolge in Züchtung, Haltung und Fütterung verbesserten in den letzten 
Jahren die Fleischleistung bei Schweinen, Rindern und Geflügel sowie die 
Legeleistung der Hennen beachtlich. Diese Intensivierung der Erzeugung wurde 
und wird durch die Landesregierung in Form von Aufklärung und Beratung 
sowie durch Bereitstellung von öffentlichen Mitteln gefördert und durch eine 
rationelle Vermarktung und Verwertung in die moderne Marktwirtschaft ein­
gefügt. 
Um den modernen Anforderungen des Marktes nach einem konzentrierten 
Angebot zu entsprechen, muß die verbesserte Produktion und Vermarktung Ziel 
und Aufgabe der Landespolitik sein, um den Erzeugeranteil am Verkaufserlös 
zu erhöhen. 

Ziel und Aufgaben der rheinland-pfälzischen Agrarpolitik 

1. Der Familienbetrieb als Leitbild. 
In Anknüpfung an das agrarpolitische Leitbild der Bundesregierung wird 
auch in der Landespolitik der bäuerliche Familienbetrieb politisch und sozial­
ökonomisch in den Vordergrund gestellt. Nachdem der Beirat zur Verbesse­
rung der Agrarstruktur beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirt­
schaft und Forsten auf der Grundlage des Landwirtschaftsgesetzes von 1955 
die Leitsätze zur Verbesserung der Agrarstruktur (1956) erarbeitet hat, und 
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nachdem die Ergebnisse der Konferenz von Stresa (1958) verarbeitet waren, 
hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland mit seinen betriebswirtschaft­
lichen Leitbildern für die landwirtschaftliche Beratung (1961) und den Richt­
größen für bänerliche Familienbetriebe (1963) die Konzeption der Bundes­
regierung auf Landesebene planmäßig ausgebaut und untermauert. Die Richt­
größen sind zum unentbehrlichen Maßstab für alle Förderungsmaßnahmen 
des Landes geworden. Rheinland-Pfalz hat neben Baden-Württemberg als 
erstes eine landwirtschaftliche Rahmenplanung abgeschlossen. 

2. Die Fach- und Allgemeinbildung 
Der Schlüssel einer leistungsfähigen und gesunden Landwirtschaft liegt in 
einer guten fachlichen und allgemeinen Aus - und Fort b i 1 dun g der 
ländlichen Jugend. Für den tüchtigen Landwirt in der EWG sind Lehrzeit mit 
Fremdpraxis, Berufsschule, Gehilfenprüfung, Fachschule und Meisterprü­
fung notwendig. Die europäischen Partnerstaaten leisten in der Vorbereitung 
der Jugend auf die Eingliederung in die EWG Vorbildliches. 
Im Interesse einer besseren schulischen Ausbildung wird eine Verminderung 
der Zahl der landwirtschaftlichen Fachschulen von 48 auf 24 angestrebt. 
Diese Konzentration ermöglicht eine Hebung des Fachschulcharakters und 
Leistungserfolges. 
Auch diese Maßnahmen sind mit den überlegungen einer weitsichtigen 
Strukturpolitik (Rahmenplanung) abgestimmt. Die Höhere Landbauschule und 
die Höhere Weinbauschule in Bad Kreuznach werden im Herbst 1966 zu 
Ingenieurschulen umgewandelt. 

3. Regionale und zwischenbetriebliche Arbeitsteilung sind vorteilhafte Hilfs­
mittel zur Steigerung der Produktivität. Rationalisierung und Konzentration 
der Ab s atz güter und Absatzwege kommen dem dringenden Bedarf der 
modernen Großabnehmer nach. Das Prinzip der Rationalisierung und Kon­
zentration soll die Marktschwäche des einzelnen Erzeugers überbrücken und 
seine Marktstellung stärklen. 
Die landwirtschaftliche Produktion und der Absatz steuern seit Beginn der 
Nachkriegszeit in der Bundesrepublik eine Verlagerung zu Veredelungs­
erzeugnissen an. Während die pflanzlichen Erzeugnisse 24 v. H. ausmachen, 
entfällt auf die tierischen Erzeugnisse ein Anteil von 76 v. H. an den Gesamt­
verkaufserlösen der Landwirtschaft. Die Verkaufserlöse der westdeutschen 
Landwirtschaft sind vom Jahre 1958/59 von 18,5 Milliarden DM auf 25,7 Mil­
liarden DM im Jahre 1964/65 gestiegen. Für 1965/66 werden 26,5 Milliarden 
DM Verkaufserlöse geschätzt. Im gleichen Zeitraum sind Investitionen von 
2,7 Miliar~en DM auf 4,2 Milliarden DM erhöht worden. Die Landwirtschaft 
hat im Jahre 1964/65 allein für Maschinen 2,8 Milliarden DM, für neue Wirt­
schaftsgebäude 1,3 Milliarden DM investiert. In den Gesamtinvestitionen 
des Wirtschaftsjahres 1964/65 sind 1,8 Milliarden DM Fremdkapitalien ent­
halten. 
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4. Diese Zahlen weisen auf die beachtliche Leistung der Landwirtschaft hin. 
Der Landwirt zeigt eine bemerkenswerte Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Technisierung und Mechanisierung sowie hinsichtlich der Produktivitätsstei­
gerung. Der enorme Anpassungsprozeß ist aber nur denkbar, wenn das Be­
streben der Landwirtschaft, die Arbeitsproduktivität auch weiterhin zu stei­
gern, in sinnvoller Weise gefördert wird. Das ist durch rechtzeitige Kapital­
hilfe für zweckmäßige Investitionen möglich. 
Die neue In v es t i t i o n s h i 1 f e des Bundes, die ab September 1966 ein­
setzt, bildet eine entscheidende agrarpolitische Maßnahme als gezielte Hilfe 
auf der Grundlage des Betriebsentwicklungsplanes. Hauptberufliche Land­
wirte erhalten für betriebswirtschaftliche Umstellungs- und Rationalisie­
rungsmaßnahmen auf Antrag Zuschüsse bis zu 15 v. H. der Aufwendungen. 
Leistung und Aufgeschlossenheit der landwirtschaftlichen Bevölkerung sind 
ein brauchbares Rüstzeug für einen fairen Kampf des Wettbewerbs inner­
halb der EWG und im europäischen Markt. 

Die Förderung der Landwirtschaft 

1. Aufgaben und Umfang der Agrarförderung 
Seit Bestehen In den zwanzig Jahren seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz hat die hei-
des Landes mische Landwirtschaft insgesamt rund 6,4 Milliarden DM erhalten. Darin sind 
6,4 Miiliarden DM Zuschüsse, Sozialbeiträge und steuerliche Vergünstigungen, soweit sie zahlen-

Im Grünen Plan 
bisher insgesamt 
2 M1lliarderi DM 
1 Milliarde DM 
für die 
Verbesserung der 
Agrarstruktur 

300 Millionen DM 
für Qualitäts­
verbesserung 
der Milch 

175 Millionen DM 
für Sozialhilfen 
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mäßig erfaßbar sind, in Höhe von rund 3,9 Milliarden DM enthalten. Rund 
2,5 Milliarden DM sind Darlehen aus öffentlichen Mitteln oder zinsverbilligte 
Darlehen. 

2. Grüner Plan 
In den elf Jahren seit Bestehen des Grünen Planes hat die Landwirtschaft von 
Rheinland-Pfalz fast 2 Milliarden DM in Form von Zuwendungen oder Be­
günstigungen erhalten. 
Der Grüne Plan gliedert sich entsprechend seiner Zielsetzung in fünf Teile. 
Erste Maßnahmengruppe ist die Verbesserung der Agrarstruktur, auf die in 
Rheinland-Pfalz schätzungsweise 50 v. H. aller Mittel bzw. eine Milliarde DM 
entfallen. Di~ Gruppe umfaßt die Flurbereinigung, Aussiedlung, Aufstockung 
und verwandte Maßnahmen, den Wirtschaftswegebau, die Seßhaftmachung der 
Landarbeiter und die zusätzliche Förderung der benachteiligten Gebiete. 
Die zweite Maßnahmengruppe ist auf die Verbesserung der Einkommenslage 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung gerichtet und umfaßt preisverbessernde 
bzw. kostensenkende Hilfen (Gasöl-Betriebsbeihilfe mit insgesamt rund 60 Mil­
lionen DM und der Milchpreiszuschlag einschließlich Landesanteil mit zusam­
men fast 300 Millionen DM). 
Mit der dritten Gruppe wird eine durchgreifende Verbesserung der sozialen 
Lage in der Landwirtschaft angestrebt. Seit 1962 werden aus dem Grünen Plan 
Zuschüsse für die landwirtschaftlichen Alterskassen gewährt, deren Anteil in 
Rheinland-Pfalz über 100 Millionen DM beträgt. 



100 Millionen DM 
für betriebs­
verbessernde und 
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fördernde 
Maßnahmen 

Zur Verbesserung der Betriebsstruktur als nächste Maßnahmengruppe wurden 
bisher insgesamt rund 100 Millionen DM eingesetzt. Hierzu zählen insbesondere 
die Förderung technischer Anlagen in Futterbaubetrieben, von Gemeinschafts­
maschinen sowie von Kühl- und Melkeinrichtungen in landwirtschaftlichen 
Betrieben. Seit 1965 werden Investitionsbeihilfen gewährt, mit denen die plan­
mäßige und durchgreifende Rationalisierung unserer heimischen Betriebe zur 
Anpassung an den gemeinsamen Markt erleichtert werden soll. 

50 Millionen DM In einer weiteren Maßnahmengruppe sind seit 1966 alle der Verbesserung der 
für die · Marktstruktur dienenden Maßnahmen gesondert zusammengefaßt. Für die 
Verbesserung der Durchführung von Qualitätskontrollen und die Bildung von Handelsklassen, 
Marktstruktur die Förderung von Produktivität und Absatz sowie für den weiteren Ausbau 

der vertikalen und horizontalen Verbundwirtschaft sind in den letzten Jahren 
schätzungsweise 50 Millionen DM in Rheinland-Pfalz eingesetzt worden. 

3. Zinsverbilligungsprogram.m 
750 Millionen DM Diese Maßnahme ermöglicht seit 1954 den Landwirten die Aufnahme notwen-
zinsverbilligte diger Kredite zu tragbaren Bedingungen. In Rheinland-Pfalz wurden bisher 
Kredite über 50 000 Kredite mit rund 750 Millionen DM aufgenommen. 
7 500 eingetragene Die Kreditaufnahme für eingetragene Höfebetriebe wird in Rheinland-Pfalz 
Höfe durch eine zusätzliche Zinsverbilligung gefördert. Bisher haben über 6 000 Kre-

Künftige 
Schwerpunkt­
förderung 

dite mit zusammen rund 120 Millionen DM eine Höfezinsverbilligung erhalten. 

4. Schwerpunkte künftiger Förderung 
Die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe ist in naher Zukunft vorzugsweise 
auf Rationalisierungs- und Umstellungsmaßnahmen im Betrieb gerichtet, wobei 
die standortgebundenen Entwicklungsmöglichkeiten besonders berücksichtigt 
werden. Die Ausrichtung der Erzeugung nach regionalen Produktionsschwer­
punkten sowie eine zweckmäßige Betriebsvereinfachung werden vorrangig 
gefördert. 
Als sinnvolle Ergänzung dieser betriebswirtschaftlichen Einzelmaßnahmen sind 
die Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur des Grünen Planes und 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds anzusehen. Diese Maßnah­
men wirken auf eine Stärkung der Marktposition und tragen somit wesentlich 
zu einer Verbesserung der Lage der heimischen Landwirtschaft bei. 
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